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RS OGH 1989/1/31 15Os143/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.01.1989

Norm

StGB §133 B

Rechtssatz

Bei der schenkungsweisen Übergabe eines Sparbuchs, also der Übertragung der Spareinlage (als "Giralgeld") ins

wirtschaftliche Eigentum des Übernehmers kann von einem "Anvertrauen" im Sinn des § 133 StGB keine Rede sein; die

spätere Entstehung einer Rückstellungspflicht als Folge eines Widerrufs der Schenkung ändert daran nichts.
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